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Freiwilliger Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung zu 

Tagesordnungspunkt 6 (Gewährung von Aktienoptionen sowie die Schaffung eines bedingten 

Kapitals) 

 

Vorstand und Aufsichtsrat erstatten zu Tagesordnungspunkt 6 folgenden, freiwilligen Bericht: 

 

a) Hintergrund für die Implementierung des Aktienoptionsplans 2015: 

 

Die Gesellschaft strebt auch weiterhin eine an den Aktionärsinteressen ausgerichtete 

Geschäftstätigkeit an, die die Steigerung des langfristigen Börsenwertes der Gesellschaft 

aktiv fördert. Zu diesem Zweck beabsichtigt die Gesellschaft, die Ergänzung des bei der 

Gesellschaft bestehenden erfolgsabhängigen Incentive-Programms in Form eines 

Aktienoptionsplans für den Vorstand der Gesellschaft. Die Beteiligung der Mitglieder des 

Vorstands an den wirtschaftlichen Risiken und Chancen der Gesellschaft durch die 

Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft gehört zu den wesentlichen 

Bestandteilen eines wettbewerbsfähigen Vergütungssystems. Der wirtschaftliche Erfolg der 

Gesellschaft beruht nicht zuletzt auf ihrer Fähigkeit, qualifizierte Mitlieder des Vorstands 

langfristig an die Gesellschaft zu binden. Die von der ordentlichen Hauptversammlung 2012, 

der ordentlichen Hauptversammlung 2013 und der ordentlichen Hauptversammlung 2014 

beschlossenen Aktienoptionspläne 2012, 2013 und 2014, die nur Mitarbeiter, nicht aber Vor-

standsmitglieder, zum Bezug berechtigen, sollen daher durch den Aktienoptionsplan 2015, 

der nunmehr die Mitglieder des Vorstands als Bezugsberechtigte vorsieht, erweitert werden. 

Mit dem Vorschlag zum Aktienoptionsplan 2015 soll die Gesellschaft in die Lage versetzt 

werden, gegen-über ihren Wettbewerbern konkurrenzfähige Vergütungsstrukturen für die 

Mitlieder des Vor-stands anzubieten und somit auch die Mitglieder des Vorstands 

unternehmerisch zu beteiligen. Ferner soll der Aktienoptionsplan 2015 dazu dienen, die 

Optionsberechtigten an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung partizipieren zu 

lassen. Die Wartezeit für die erstmalige Ausübung beträgt vier Jahre. Die Anknüpfung an den 

Börsenkurs und das im Vergleich zu den bisherigen Aktienoptionsplänen erhöhte Erfolgsziel 

soll der Leistungsanreiz der Bezugsberechtigten im Rahmen des neuen Aktienoptionsplans 

sein. Damit ist auch beim Aktienoptionsplan 2015 gewährleistet, dass die Bezugsrechte erst 

ausgeübt werden können, wenn der Unternehmenswert gesteigert wurde. Zudem wird der 

Vermögensvorteil, den die Bezugsberechtigten durch die Ausübung der Bezugsrechte 

erzielen können, auf das Vierfache des bei Ausgabe der Bezugsrechte festgesetzten 

Ausübungspreises begrenzt. Im Ergebnis wird damit durch die Vorgabe ambitionierter, aber 

gleichwohl erreichbarer Ziele die Motivation der Berechtigten gesteigert. 

 

b) Eckpunkte des Aktienoptionsplans: 
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aa) Die Aktienoptionen werden Mitgliedern des Vorstands gewährt. Den Mitgliedern des 

Vorstands, die für den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft und des Konzerns in 

besonderer Weise verantwortlich sind, sollen Leistungsanreize im Zuge des 

Aktienoptions-plans gewährt werden. Der genaue Kreis der Berechtigten sowie der 

Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Optionen werden durch den Aufsichtsrat 

der Gesellschaft festgelegt. Die Ermächtigung zur Ausgabe der Optionen ist bis 

einschließlich 19. Dezember 2017 befristet. 

 

Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht, weil nur so die Ziele des 

Aktienoptionsplans 2015 erreicht werden können. 

 

bb) Die Aktienoptionen dürfen an die berechtigten Personen nur in den folgenden 

Erwerbszeiträumen in den Jahren 2015, 2016 und 2017 ausgegeben werden: 

 

- Erwerbszeitraum 1: Der jeweils vierte und die neun folgenden 

Bankarbeitstage nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft; 

 

- Erwerbszeitraum 2: Der jeweils vierte und die neun folgenden 

Bankarbeitstage nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts der 

Gesellschaft über das dritte Quartal eines Geschäftsjahres. 

 

Maßgeblich ist insoweit der Tag, an dem der Optionsvertrag abgeschlossen wird. 

 

Durch die Festlegung von insgesamt sechs relativ kurz bemessenen 

Erwerbszeiträumen soll der Verwaltungsaufwand möglichst gering gehalten werden. 

Die Ausgabe der Optionen soll zudem nur in einem Zeitraum erfolgen können, bei 

dem durch die zuvor erfolgte Publizität wichtiger unternehmensrelevanter Daten das 

Risiko der Ausnutzung von Insiderwissen weitgehend minimiert ist. In Anbetracht des 

Gesamtvolumens des Optionsplans sollen nicht mehr als 60 % des Gesamtvolumens 

pro Jahr ausgegeben werden. Hierdurch soll erreicht werden, dass über einen 

längeren Zeitraum hinweg zusätzliche Leistungsanreize bei den Mitgliedern des 

Vorstands geschaffen werden. 

 

Die Ausgabe der Optionen erfolgt durch Abschluss eines Optionsvertrages zwischen 

dem jeweiligen Berechtigten und der Gesellschaft. Jede Option berechtigt zum Bezug 

einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie der Gesellschaft gegen Zahlung des 

Ausübungspreises. Die Ausgabe der Optionen erfolgt unentgeltlich. 
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cc) Der bei der Ausübung der jeweiligen Option für eine Stückaktie der Gesellschaft zu 

entrichtende Preis (Ausübungspreis) entspricht dem durchschnittlichen Schlusskurs 

(arithmetisches Mittel) der aap-Aktie im elektronischen Handel (Xetra- oder 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den fünf Handelstagen, die 

dem ersten Tag des jeweiligen Erwerbszeitraum vorangehen. Ein Handelstag ist dabei 

ein Tag, an dem die Frankfurter Wertpapierbörse im elektronischen Handel Kurse für 

die Aktie der Gesellschaft feststellt. Der durch die Ausübung des Bezugsrechts 

erzielte Vermögensvorteil des Bezugsberechtigten (Differenz zwischen dem 

Schlussauktionspreis der aap-Aktie im Xetra-Handel oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem am Tag der Ausübung des Bezugsrechts und dem Ausübungspreis) 

darf das Vierfache des bei Ausgabe festgelegten Ausübungspreises („Höchstgrenze“) 

nicht überschreiten. Im Falle einer Überschreitung der Höchstgrenze wird der 

Ausübungspreis angepasst und entspricht der Differenz zwischen dem 

Schlussauktionspreis der aap-Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Ausübung des Be-

zugsrechts und dem Vierfachen des Ausübungspreises. Der Aufsichtsrat kann im 

Einzelfall beschließen, dass die Höchstgrenze angemessen verringert wird. 

Mindestens entspricht der Ausübungspreis dem geringsten Ausgabebetrag nach § 9 

Abs. 1 AktG. 

 

Die Bestimmung des Ausübungspreises stellt sicher, dass die Berechtigten an der sich 

im Aktienkurs widerspiegelnden Steigerung des Unternehmenswerts partizipieren 

können und damit die entsprechenden Anreiz- und Motivationswirkungen erzielt 

werden. Im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre wird der Vermögensvorteil, 

den die Berechtig-ten durch die Ausübung der Bezugsrechte erzielen können, auf das 

Vierfache des Ausübungspreises beschränkt. 

 

Die Aktienoptionen sind mit dem Erfolgsziel ausgestattet, dass sie nur dann ausgeübt 

werden können, wenn der Schlussauktionspreis der Aktie der aap Implantate AG im 

Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main am letzten 

Handelstag vor dem Ausübungstag mindestens EUR 3,50 beträgt. Der Aufsichtsrat hat 

sich dabei bewusst dagegen entschieden, ein zusätzliches indexorientiertes 

Erfolgskriterium einzuführen. Dies liegt darin begründet, dass es für die Berechtigten 

auch bei der Festlegung eines Erfolgszieles von EUR 3,50 von hoher Wichtigkeit ist, 

dass weitere Kurssteigerungen dar-über hinaus erzielt werden. Nur im Falle weiterer 

Kurssteigerungen können Berechtigte in weitreichendem Maße zusätzliche Gewinne 

im Zuge des Aktienoptionsplans erzielen. Die „Belohnung“ der Berechtigten wird 

deshalb umso nachhaltiger ausfallen, je höher die Kurssteigerungen der aap-Aktie 

sind. Umgekehrt hat sich aber gerade in der Vergangenheit gezeigt, dass zu 

ambitionierte Erfolgsziele dem Zweck der Aktienoptionspläne zu wider laufen 
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können, so dass das gewählte Erfolgsziel aus Sicht der Gesellschaft am besten 

geeignet scheint, den Leistungsanreiz an einer nachhaltigen Steigerung des 

Unternehmenswerts auszurichten und dabei ambitionierte, aber gleichwohl 

realisierbare Ziele vorzugeben. 

 

dd) Um den Berechtigten einen längerfristigen Anreiz zu geben, den Unternehmenswert 

im Interesse aller Aktionäre zu steigern, sieht der Aktienoptionsplan eine Wartezeit 

für die Ausübung der Aktienoptionen von vier Jahren vor. Dies entspricht den 

Vorgaben des Aktiengesetzes. Das Recht zur Ausübung endet spätestens acht Jahre 

nach dem Ausgabetag. Die Ausübung von Aktienoptionen ist in gewissen Zeiträumen 

ausgeschlossen, in denen die Berechtigten von Insiderkenntnissen profitieren 

könnten. In Anbetracht der festgelegten Erwerbszeiträume in den Jahren 2015 bis 

2017 und der Wartezeit von jeweils vier Jahren beträgt die Optionslaufzeit insgesamt 

acht Jahre. Da bereits hierdurch eine nach-haltige und langfristige Entwicklung 

abgebildet wird, sieht auch der Aktienoptionsplan 2015 (wie auch die 

Aktienoptionspläne 2010, 2012, 2013 und 2014) nicht zusätzlich zu der Wartezeit 

auch noch eine Haltefrist in Bezug auf die Aktien nach Ausübung der jeweiligen 

Option vor. 

 

ee) Die Ausübung der Aktienoptionen stellt ein höchstpersönliches Recht der 

berechtigten Person dar. Die Optionen sind mit Ausnahme des Erbfalls nicht 

übertragbar. Nicht ausgeübte Optionen können unter bestimmten Voraussetzungen 

– insbesondere, wenn der Grund für die beabsichtigte „Belohnung“ entfällt – 

verfallen bzw. nicht mehr ausgeübt werden. 

 

ff) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten über die Ausgabe von 

Aktien aus dem bedingten Kapital und die weiteren Bedingungen des 

Aktienoptionsplans, insbesondere die Optionsbedingungen für die berechtigten 

Personen, festzulegen. 

 

c) Bedingtes Kapital 

 

Zur Absicherung der Optionen soll das Kapital durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu EUR 150.000,00 bedingt erhöht werden. Der 

Beschlussvorschlag sieht daneben die Möglichkeit vor, den Berechtigten zur Bedienung ihrer 

Optionen eigene Aktien oder einen Barausgleich zu gewähren. Der Betrag des Bedingten 

Kapitals 2015/I in Höhe von EUR 150.000,00 liegt zusammen mit den anderen bei der 

Gesellschaft bestehenden bedingten Kapitalia innerhalb der nach dem Aktiengesetz 
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zulässigen Grenze von 10 % des Grundkapitals für ein bedingtes Kapital zur Bedienung von 

Aktienoptionen und nutzt diese nicht vollständig aus. 

 

Der freiwillige Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 6 ist vom Tage der 

Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.aap.de/de/investoren/hauptversammlung zugänglich. Er wird auch während der Haupt-

versammlung zur Einsichtnahme ausliegen. 


